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©aupolijeUicfje ©etoifli»
fluttflcn Der Stabt 3üriü)
nmrben am 13. 3lptil für
folgenbe ©auprojette, teil*
roetfe unter ©ebtngungen,
erteilt: 1. 31. Seuttjotb für

einen Umbau ©erf.*3lr. 435/©eredjtigfeitSgaffe 10, 3- 1 ;
2. SOt. Sobner für ein 3tutoremifengebäube ©erf.=9lr. 170/
SUbiiftrafje 20, 3-2; 3. 31. 9lifieletoS{p für ein @in*
famillenbauS ©ichftrajje 15, 3- 3; 4. ißappett für
einen 3lutoremifenanbau ©etf.=9lr. 2960/®tenerftrafje 58,
3- 4; 5. 21). ©ertfe^inger für fedj§ ®oppelrool)nt)äufer
öimmatftra^e/91öntgenftra|e, 3-5; 6. ©augenoffenfdjaft
ber ©taati*, ©tabt* unb ©rioatangeftetlten non 3«ïi<b
für jtoei ®oppeI= unb ein einfaches SEBobnhauS mit Gern*

friebung -Jlorbftrafje 119, fftouffeauftrafje 44 unb 46,
3- 6 ; 7. ©eerli für einen 3lnbau ©cheuchjerftrafje 18,
3-6; 8. 3. ©ettina für jmet ©infamilienhäufer ©er*
maniaftrafje 26 unb 28, 3- 6 ; 9. 3. iß. Sampelt für
eine ©infrtebung SBtnterthurerftrafje 162, 3- 6; 10. ©en.
©pera & 3- SRitfd^er für bie Dffenhaltung bei ©orgartenS
©cbaffbauferfirajje 81, 83 unb 85, 3- 6; H- $ß- ©iumln
& 5- Leiber für je eine 3lutoremife SBehntalerftrafje 43
unb 45, 3. 6; 12. 3. 3. Sanbolt für einen 3ln= unb
3lufbau ©ergftraffe 145, 3- 13. @. ©chmib 3«ger
für einen TDachftocfumbau 3flrichbergftrafje 142, 3. 7 ;

14. g. ©cotoni für ein einfaches unb ein ®oppeImef)t*
famitienbaui, ein 3lutoremifengebüube unb bie teilroeife
©infriebung ©attiferftrafje 4/greieftrafje 3ir. 21, 3- ;

15. 31.--®. für Sanboerroertung für einen gabrifumbau
®ufour*/3ärber=/@eefelbftrafie 64, 3- 3; 16. ©act*
Btieoergelt für einen ®achftotfumbau ©lumenroeg 19/21,
3üricb 8.

S)ie ©otlage für Öe* Ausbau bei ©tranböaöei
in 3üri<b im Hoftenbetrage non 420,000 3*- ifi in ber

ftabtjürcberifcben 3lbftimmung nom 15. ïprit ange*
nommen morben.

SanD»irtfchaftli<he Sßinterf^ule Cberlanb. ®er
jürdberifdbe ßantonSrat bemiHigte einen Krebit oon
200,000 3r- ptn 3lnfauf unb 3Iuibau einer Siegen*
febaft in 3öet>i!on pr Unterbringung ber lanbroirt*
fcfjafttidben SBinterfc^ute Dberlanb.

SBStferltagfttftwig in Uetifon (3ürichfee). ©on einem
{leinen KreiS gelabener ©äfte rourbe am 7. 3lpril bai
neu erftellte fogenannte ißenfionärhauS ber auf
ber fonnigen 3tnhö|e gelegenen SBätferliftgftiftung, fotoie
bie oom oerftorbenen fpetrn ©chnorf=3lurp, bem uner*
müblidjen görberer unb ©önner ber 3lnftalt geftiftete
pradjtoolte, auS ben Crgetbaumerlen Sïuhn in
ÜBtänneborf ftammenbe Orgel eingeteert. 2ai
arrf)ite!tonifd^ einroanbfreie ©ebäube, bai fiel) gut in bai
Sanbfdjaftibilb einfügt unb beffen 3nttereS überaus
roolfntid) ùnb tjeimelig ausgebaut ift, foil ber 3Iufnahme
oon* ißenfionüren erfter unb jroetter klaffe bienen, too*

burdj bai anfangs bei laufenben 3a^r^unberti erftellte

Baupolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 13. April für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen,
erteilt: 1. A. Leuthold für

einen Umbau Vers.-Nr. 435/Gerechtigkeitsgaffe 10, Z. 1 ;
2. M. Lohner für ein Autoremisengebäude Vers.-Nr. 170/
Albisstraße 20, Z, 2; 3. A. Nikielewsky für ein Ein-
familtenhaus Eichstraße 15, Z. 3; 4. E. Pappert für
einen Autoremisenanbau Vers.-Nr. 2960/Dienerstraße 58,
Z. 4; 5. Th. Bertschinger für sechs Doppelwohnhäuser
Limmatstraße/Röntgenstraße, Z. 5; 6. Baugenossenschaft
der Staats-, Stadt- und Privatangestellten von Zürich
für zwei Doppel- und ein einfaches Wohnhaus mit Ein-
sriedung Nordstraße 119, Rousseaustraße 44 und 46,
Z. 6 ; 7. E. Beerli für einen Anbau Scheuchzerstraße 18,
Z. 6; 8. I. Bettina für zwei Einfamilienhäuser Ger-
maniastraße 26 und 28, Z. 6 ; 9. I. P. Campell für
eine Einfriedung Winterthurerstraße 162, Z. 6; 10. Gen.
Spera à I. Ritscher für die Offenhaltung des Vorgartens
Schaffhauserstraße 81, 83 und 85, Z. 6; 11. P. Giumin
A F. Reiber für je eine Autoremise Wehntalerstraße 43
und 45, Z. 6; 12. I. I. Landolt für einen An- und
Aufbau Bergstraße 145, Z. 7; 13. E. Schmid-Jäger
für einen Dachstockumbau Zürichbergstraße 142, Z. 7;

14. F. Scotoni für ein einfaches und ein Doppelmehr-
familienhaus, ein Autoremisengebäude und die teilweise
Einfriedung Gattikerstraße 4/Freiestraße Nr. 21, Z. 7 ;

15. A.-G. für Landverwertung für einen Fabrikumbau
Dufour-/Färber-/Seefeldstraße 64, Z. 8; 16. E. Sack-

Ntevergelt für einen Dachstockumbau Blumenweg 19/21,
Zürich 8.

Die Vorlage für de» Ausbau des Straudbades
in Zürich im Kostenbetrage von 420,000 Fr. ist in der
stadtzürcherischen Abstimmung vom 15. April ange-
nommen worden.

Landwirtschaftliche Wiuterschule Oberland. Der
zürcherische Kantonsrat bewilligte einen Kredit von
200,000 Fr. zum Ankauf und Ausbau einer Liegen-
schaft in Wetz ikon zur Unterbringung der landwirt-
schaftlichen Winterschule Oberland.

Wackerlingstiftung in Uetikon (Zürichsee). Von einen:
kleinen Kreis geladener Gäste wurde am 7. April das

neu erstellte sogenannte Pensionärhaus der auf
der sonnigen Anhöhe gelegenen Wäckerlingstiftung, sowie
die vom verstorbenen Herrn Schnorf-Flury, dem uner-
müdlichen Förderer und Gönner der Anstalt gestiftete
prachtvolle, aus den Orgelbauwerken Kühn in
Männedorf stammende Orgel eingeweiht. Das
architektonisch einwandfreie Gebäude, das sich gut in das

Landschaftsbild einfügt und dessen Inneres überaus
wohnlich und heimelig ausgebaut ist, soll der Aufnahme
von' Pensionären erster und zweiter Klaffe dienen, wo
durch das anfangs des laufenden Jahrhunderts erstellte
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Lauptgebäube roefentlieh entlafiet roirb. ©rfreulich ift,
bafj ber bewilligte Saufrebit oon 780,000 $c., (wo»
rati baS 3ürdf)er SSolE 430,000 gr. unb ber SaufonbS
350,000 gr. leiften), nicht oöüig aufgezehrt würben ift.
Ser Seftbetrag foil, oorbetjältlic^ ber .ßuftimmung beS

KantonSrateS, zur bringenb notwenbigen @r Weiterung
ber Küdhe unb beSSBafchhaufeS beS alten ©ebäubeS
oerwenbet werben.

ßirdjenrenonation in ©tammheim (ßüricf)}. Sie
Kirchgemetnbe hat für bie Senooation ber Kirche einen
Krebit oon 120,000 gr. bewilligt.

©tüDtifche SaufreDite in Sern. Sie ftäbtifcljen 2lb»

fiimmungSoorlagen: (Erweiterung beS ©reifen»
a ft) IS, Unterftütjung ber ©emeinnütjigen SßohnungS»
baugenoffenfchaft 8olimont»3Êuriftrafje wur»
ben angenommen.

Ueber bie Sautatigfett in Stttgbotf wirb bent
„Sunb" folgenbeS berietet: 3um erftenmal feit 1914
jeigt fidf) in Surgborf eine rege prioate Sautätigfeit, bie

fogar jene unmittelbar cor 2luSbrucf) beS Krieges zu
übertreffen oerfpricht. 8m ^inbticf auf bie jur ©tunbe
noch beftehenbe SBohnungSnot ift bieS fehr begrüfjenS»
wert. (Einer ©tatiftif entnehmen wir einige Bah^n, bie

non aEgemetnem Qntereffe finb. @s würben erfteflt:
1910: 54 neue äBohnungen; 1911: 52; 1912: 39; 1913:
62 unb 1914: 21. Sotal im Beraume 1910.14: 228
neue SBSolpiungen. Siefen fielen im Beitraume 1915 19
nur 62 neue äBohnungen gegenüber, nämlich 1915: 10;
1916: 18; 1917: 8; 1918: 1 unb 1919: 25. Qu ben
SachfriegSjahren 1920 unb 1921 belebten bie äBohnbau»
genoffenfrfjaften bie Sautätigfeit etmaê, unb auch bie
©emeinbe war zur ©rfteltung non SBofnbauten gezwungen,
um ber ftarfen SBotjnungsnot wenigftenS etwaS ju fteuern.
Qm Bahre 1920 folgten 35 nette äBohnungen, 1921 43
unb 1922 10. 8ur ©rfieüung im Eommenben ©ommer
finb bereite 38 äBohnungen publiziert unb eine größere
Slnja^l Saugefuclje finb noch gängig, fo bafj man mit
gegen 60 neuen äBohnungen rennen fann. Son ben
bereits bewilligten Saugefudhen betreffen 16 ©infamilien»
fjäufer, jwei größere ©efc^äftsfäufer, ber SReft Bwei»
familienfäufer mit einer einzigen Stusnafme (Sreifamilien»
hauS). Sie Sautätigfeit erfolgt alfo ganz in ber IRitf)»

tung ber mobernen Seftrebungen. Stefe Belebung ber
Sautätigfeit tjat bereits eine fetjr angenehme ffolge auS»

gelöft. 3lm 26. Stärz war in Surgborf fein männlidber
gänzlich älrbeitslofer met)r, ber Ünterftü^ung geniefjt.
©ine Énzal)l Irbeiter ift zwar con ber ©emeinbe bei

StanalifationSarbeiten befdjäftigt. Sann fteft auch ber
Sau eines eigenen,-mobetn eingerichteten Sidhtfpiel»
tljeaterS in äluSficht.

SûulicheS attS ©larnS. (Korr.) 8m Saugemerbe
herrfdht zurzeit rege Setätigung. 9ln nerfctjiebenen großem
©ebäulicfjfeiten finb oiele fjjänbe mit ber älufjenrenooa»
tion bef(|äftigt. Sie Arbeiten bei ben neuen Käufern
im untern ©rlen quartier machen banf ber anfjaltenb
fchönen äBitterung gute f^oxtfchritte. 3Bot)lgefältig ptä=
fentiert fidh biefe Läufergruppe im äujjetn Serputj unb
wenn einmal bie Sorgärten im Sflanzenfchmucf prangen,
bilbet fie eine Beerbe beS Quartiers. Sie ©trafjenanlage
beim neuen fpanbmerferfchulgebäube erfährt ebenfaES eine

fehr norteilhafte Korreftion, unb wenn einmal aEe Ilm»
gebungSarbeiten beenbet unb bas ©chulgebäube, fowie
baS äBerffiattgebäube non ^errn Breuler oerputjt finb,
bann fann man fidE» freuen, baff baS unerfreuliche Silb,
weldheS biefeS Quattter früher bot, erheblich gemilbert
wirb. 8m Saufe ber legten Bahre. mürben an ber
Läuferreihe im äufjern Baun bie alten einbauten an ber
Lintergaffe faft aEe abgetragen unb buret) Sauten er»

fetjt, welche bem Quartier eine anfehnlichere ©eftalt ge»

geben haben, ©ine wefentlidhe Seränberttng erfährt audf)

baS ehemalige ©afthauS zuï „Krone" im 8aun, welche
non Lenm Sapezierer Knobel als ©efdljäftS» unb Sßohn»
fauS umgebaut wirb. Sie Schaffung neuer SBohnungen
ift bei unS eine notwenbige unb banfbare 2lufgabe, benn
wo fotehe erfteEt werben, fehlt eS nidht an Sewerbern,
unb eS hat fidh ^ letter 8eit gezeigt, ba^ in ber Sot
für mittlere SBohnungen 8m§angebote gemacht werben,
bie non grofjftäbtifdhen Serhältniffen nidht mehr weit
entfernt finb. Ser Ilmbau beS ehemaligen Srunnerfdfjen
SreibfjaufeS rücft ber SoEenbung entgegen unb eS wirb
bamit ein zwecfbienlicher ©peiferaum für Arbeiter ber
SRöbelfabtif gefchaffen. Sie Umarbeiten ber Kantonal»
banf finb in ooüem ©ange. 8m 8twern fieht eS auS
wie bei einem rechten KetjrauS, man fieht nur noch baS
öbe Salfengerippe con unten bis oben, ein ßeichen, bafj
hier eine grünbliche Seränberung cor fich geht. Unfer
©chwimmbab ift nun in betriebsbereiten 8"fianb oer»

fe^t, unb wir hoffen, bafj ein fdE)öner ©ommer beffen
fleißige Senü^ung geftattet.

Saulict)eS aus ©afel. 3ln ber Klpbecfftrafe finb
bie alten bisherigen Siegenfehaften Sr. 95 unb 97 (frü»
hereS SphtaerfcheS ©ut) abgebrochen worben. 9luf bem
burch ben Slbbruch frei geworbenen grofjen Sauareal,
baS fich £>'3 zur 3lnblauerftra|e hinzieht fommt baS neue
©emeinbehauS ber Kirchgemeinbe ©t. SRatthäuS
ZU flehen. @S haben bereits bie ©rbauSgrabungen be»

gönnen, benen ber Ülufbau beS großen ©ebäubeS fofort
folgen wirb.

Kirchcnrenonatiott in 2lppeRzeß. Sie gmna Slaul
& ©dhenfer, Slrchiteften in ©t. ©allen, ift mit ber
grofjen 8«nenrenooation ber ißfarrfirche in
ÉppenzeE beauftragt worben.

bie ScMonation ber ©t. ßaimstzettlhtfle in
©t. ©aßen würbe oon ber eoangelifdhen Kirchgemeinbe
ein Krebit oon 230,000 gr. bewiüigt.

SoS Dritte SotftanDSarfieiten»iprogramm für Dett
Kanton iSlargau ift com ©ro^en Sat angenommen
worben, wonach auS bem Sunbesf'rebit oon 500,000 gr.
250,000 gr. für eine Lochbrüde Saben»2Bettingen
unb 100,000 gr. für bie Korreftion ber ©eetal»
ftra^e ausgerichtet werben.

Die note ©anorbnmtg iter StnM St. Men.
(ffortefoonbett}.) (©djtufs.)

III. Seziehungen zum öffentlichen ©runb.
Sorbauten über ber ©tra^e. 8" ben öffent»

liehen Suftraum bürfen Sorbauten um pchflenS 1 m
hineinragen, fofern fie mit ihrer Unterfante wenigftenS
5 m höher als bie ©trafjenfrone ober 3 m höher als
baS Srottoir angelegt finb. Slit SluSnahme ber Sachge»
fimfe müffen fotehe Sorbauten, anberweitige nadjbar»
liehe Serftänbigung corbehalten, um baS 9Jla^ ihrer
3luslabung oon ber Sactjbargrenze entfernt bleiben; fie
bürfen im gefamten nidht mehr als ein Srittel ber ©e»

bäubelänge meffen.
$ür bie arctjiteftonifche SluSgeftaltung oon portalen

fönnen oorfpringenbe Sauteile oon ber anfdfjliefjenben
©rboberfläche an bewiüigt werben, jeboct) nur in einem

Slafe, baS ben Serfehr nicht hmbert.
Sore unb Süren bürfen fich an ber Straffe nidht

nach aufjen öffnen; im übrigen gelten für bewegliche
Sorrichtungen an ber ©trafje (Säben, genfter, Souleauj
re fowie für Sabenfchilber bie Sorfdhriften ber ißolizei»
Serorbnung.

^aüröhren bürfen nicht über bie Straffen» ober Srot»
toirgrenze oorfprlngen; fie finb bis auf eine Löhe »an
1,5 m an? ©ujj- ober ©chmiebeifen herzufteEen.
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Hauptgebäude wesentlich entlastet wird. Erfreulich ist,
daß der bewilligte Baukredit von 780,000 Fr., (wo-
ran das Zürcher Volk 430,000 Fr. und der Baufonds
350,000 Fr. leisten), nicht völlig aufgezehrt worden ist.
Der Restbetrag soll, vorbehältlich der Zustimmung des
Kantonsrates, zur dringend notwendigen Erweiterung
der Küche und des Waschhauses des alten Gebäudes
verwendet werden.

Kirchenreitovatio« w Stammheim (Zürich). Die
Kirchgemeinde hat für die Renovation der Kirche einen
Kredit von 120,000 Fr. bewilligt.

Städtische Baukredite iu Ber«. Die städtischen Ab-
stimmungsvorlagen: Erweiterung des Greisen-
asyls, Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungs-
baugenossenschaft Jolimont-Muristraße wur-
den angenommen.

Ueber die Bautätigkeit i« Burgdorf wird dem
„Bund" folgendes berichtet: Zum erstenmal seit 1914
zeigt sich in Burgdorf eine rege private Bautätigkeit, die

sogar jene unmittelbar vor Ausbruch des Krieges zu
übertreffen verspricht. Im Hinblick auf die zur Stunde
noch bestehende Wohnungsnot ist dies sehr begrüßens-
wert. Einer Statistik entnehmen wir einige Zahlen, die

von allgemeinem Interesse sind. Es wurden erstellt:
1910: 54 neue Wohnungen; 1911: 52; 1912: 39; 1913:
62 und 1914: 21. Total im Zeitraume 1910 14: 228
neue Wohnungen. Diesen stehen im Zeitraume 1915 19
nur 62 neue Wohnungen gegenüber, nämlich 1915: 10;
1916: 18; 1917: 8; 1918: 1 und 1919: 25. In den
Nachkrtegsjahren 1920 und 1921 belebten die Wohnbau-
genoffenschaften die Bautätigkeit etwas, und auch die
Gemeinde war zur Erstellung von Wohnbauten gezwungen,
um der starken Wohnungsnot wenigstens etwas zu steuern.

Im Jahre 1920 folgten 35 neue Wohnungen, 1921 43
und 1922 10. Zur Erstellung im kommenden Sommer
sind bereits 38 Wohnungen publiziert und eine größere
Anzahl Baugesuche sind noch hängig, so daß man mit
gegen 60 neuen Wohnungen rechnen kann. Von den
bereits bewilligten Baugesuchen betreffen 16 Einfamilien-
Häuser, zwei größere Geschäftshäuser, der Rest Zwei-
familienhäuser mit einer einzigen Ausnahme (Dreifamilien-
Haus). Die Bautätigkeit erfolgt also ganz in der Rich-
tung der modernen Bestrebungen. Diese Belebung der
Bautätigkeit hat bereits eine sehr angenehme Folge aus-
gelöst. Am 26. März war in Burgdorf kein männlicher
gänzlich Arbeitsloser mehr, der Unterstützung genießt.
Eine Anzahl Arbeiter ist zwar von der Gemeinde bei

Kanalisationsarbeiten beschäftigt. Dann steht auch der
Bau eines eigenen.-modern eingerichteten Lichtspiel-
theaters in Aussicht.

Bauliches aus Glarus. (Korr.) Im Baugewerbe
herrscht zurzeit rege Betätigung, An verschiedenen größern
Gebäulichkeiten sind viele Hände mit der Außenrenooa-
tion beschäftigt. Die Arbeiten bei den neuen Häusern
im untern Erlen quartier machen dank der anhaltend
schönen Witterung gute Fortschritte. Wohlgefällig prä-
sentiert sich diese Häusergruppe im äußern Verputz und
wenn einmal die Vorgärten im Pflanzenschmuck prangen,
bildet sie eine Zierde des Quartiers. Die Straßenanlage
beim neuen Handwerkerschulgebäude erfährt ebenfalls eine

sehr vorteilhafte Korrektion, und wenn einmal alle Um-
gebungsarbeiten beendet und das Schulgebäude, sowie
das Werkstattgebäude von Herrn Freuler verputzt sind,
dann kann man sich freuen, daß das unerfreuliche Bild,
welches dieses Quartier früher bot, erheblich gemildert
wird. Im Laufe der letzten Jahre, wurden an der
Häuserreihe im äußern Zaun die alten Anbauten an der
Hintergaffe fast alle abgetragen und durch Bauten er-
setzt, welche dem Quartier eine ansehnlichere Gestalt ge-
geben haben. Eine wesentliche Veränderung erfährt auch

das ehemalige Gasthaus zur „Krone" im Zaun, welche
von Herrn Tapezierer Knobel als Geschäfts- und Wohn-
Haus umgebaut wird. Die Schaffung neuer Wohnungen
ist bei uns eine notwendige und dankbare Aufgabe, denn
wo solche erstellt werden, fehlt es nicht an Bewerbern,
und es hat sich in letzter Zeit gezeigt, daß in der Not
für mittlere Wohnungen Zinsangebote gemacht werden,
die von großstädtischen Verhältnissen nicht mehr weit
entfernt sind. Der Umbau des ehemaligen Brunnerschen
Treibhauses rückt der Vollendung entgegen und es wird
damit ein zweckdienlicher Speiseraum für Arbeiter der
Möbelfabrik geschaffen. Die Umarbeiten der Kantonal-
bank sind in vollem Gange. Im Innern sieht es aus
wie bei einem rechten Kehraus, man sieht nur noch das
öde Balkengerippe von unten bis oben, ein Zeichen, daß
hier eine gründliche Veränderung vor sich geht. Unser
Schwimmbad ist nun in betriebsbereiten Zustand ver-
setzt, und wir hoffen, daß ein schöner Sommer dessen

fleißige Benützung gestattet.

Bauliches aus Basel. An der Klybeckstraße sind
die alten bisherigen Liegenschaften Nr. 95 und 97 (frü-
heres Rrchinèrsches Gut) abgebrochen worden. Auf dem
durch den Abbruch frei gewordenen großen Bauareal,
das sich bis zur Andlauerstraße hinzieht, kommt das neue
Gemeindehaus der Kirchgemeinde St. Matthäus
zu stehen. Es haben bereits die Erdausgrabungen be-

gönnen, denen der Aufbau des großen Gebäudes sofort
folgen wird.

Kirchenrenovatio« iu Appeuzell. Die Firma Blaul
à Schenker, Architekten in St. Gallen, ist mit der
großen Jnnenrenovation der Pfarrkirche in
Appenzell beauftragt worden.

Für die Re»ovKtèoK der St. Lsnreuzenkirche in
St. Galle« wurde von der evangelischen Kirchgemeinde
ein Kredit von 230,000 Fr. bewilligt.

Das dritte Notstandsarbeiten-Programm für den
Kanton Aargau ist vom Großen Rat angenommen
worden, wonach aus dem Bundeskredit von 500,000 Fr.
250,000 Fr. für eine Hochbrücke Baden-Wettingen
und 100,000 Fr. für die Korrektion der Seetal-
straße ausgerichtet werden.

Me «e»c BmrdmU der AM A. Gallen.
(Korrespondenz.) (Schluß.)

III. Beziehungen zum öffentlichen Grund.
Vorbauten über der Straße. In den öffent-

lichen Luftraum dürfen Vorbauten um höchstens 1 in
hineinragen, sofern sie mit ihrer Unterkante wenigstens
5 m höher als die Straßenkrone oder 3 m höher als
das Trottoir angelegt sind. Mit Ausnahme der Dachge-
simse müssen solche Vorbauten, anderweitige nachbar-
liche Verständigung vorbehalten, um das Maß ihrer
Ausladung von der Nachbargrenze entfernt bleiben; sie

dürfen im gesamten nicht mehr als ein Drittel der Ge-
bäudelänge messen.

Für die architektonische Ausgestaltung von Portalen
können vorspringende Bauteile von der anschließenden
Erdoberfläche an bewilligt werden, jedoch nur in einem

Maße, das den Verkehr nicht hindert.
Tore und Türen dürfen sich an der Straße nicht

nach außen öffnen; im übrigen gelten für bewegliche
Vorrichtungen an der Straße (Läden, Fenster, Rouleaux
:c sowie für Ladenschilder die Vorschriften der Polizei-
Verordnung.

Fallröhren dürfen nicht über die Straßen- oder Trot-
toirgrenze vorspringen; sie sind bis auf eine Höhe von
1,5 m ans Guß- oder Schmiedeisen herzustellen.
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